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1. ANLASS UND ZIEL DER PLANAUFSTELLUNG SOWIE PLANUNGSER-

FORDERNIS 

Das Plangebiet befindet sich in einer exponierten Lage direkt an der Ostsee-
küste. In den  letzten Jahren ist es zu Bauvorhaben gekommen, die den Cha-
rakter des Gebietes zunehmend verändern. Die Gemeinde möchte trotz der 
schnell steigenden Grundstückswerte und dem damit verbunden Nachfrage-
druck eine verträgliche städtebauliche Weiterentwicklung sichern und neben 
einer behutsamen Nachverdichtung den Charakter des Gebietes erhalten.  

Da die bisherigen Festsetzungen für diese Zielsetzung nicht ausreichend wa-
ren, hat sich die Gemeinde entschlossen die 1.  Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 1 aufzustellen.  

Der Plangeltungsbereich schließt direkt an den Plangeltungsbereich des Be-
bauungsplanes Nr. 3, für den sich ebenfalls die 1. Änderung in Aufstellung 
befindet.  

2. PLANUNGSGRUNDLAGEN 

2.1. Rechtsgrundlagen 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 der Gemeinde Strande wird auf 
der Grundlage des Baugesetzbuches aufgestellt. Im Anhang sind die weite-
ren Gesetze und Verordnungen, die für die Aufstellung von Bauleitplänen zu 
beachten sind, in ihrer jeweils gültigen Fassung aufgeführt. 

Die vorliegende Planung hat die Nachverdichtung eines bestehenden Gebie-
tes als Ziel und stellt eine Maßnahme der Innenentwicklung dar. Da die ent-
sprechenden  Voraussetzungen erfüllt sind, hat sich die Gemeinde entschie-
den, das Verfahren gemäß des § 13a BauGB i. V. m. § 13 BauGB durchzu-
führen, eine Umweltprüfung ist somit nicht erforderlich. Von der frühzeitigen 
Beteiligung der Behörden sieht die Gemeinde ab, eine frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit hat im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung stattgefun-
den. 

2.2. Übergeordnete und vorangegangene Planungen 

2.2.1. Ziele der Raumordnung und Landesplanung sowie des Regionalplanes 

Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung erge-
ben sich aus dem am 04.10.2010 in Kraft getretenen Landesentwicklungs-
plan (LEP) Schleswig-Holstein vom 13.07.2010 (LEP 2010; Amtsbl. Schl.-H., 
S. 719) und dem Regionalplan für den Planungsraum III (Fortschreibung 
2000). 
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Abbildung 1: Ausschnitt Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 

Die Gemeinde Strande liegt gemäß Landesentwicklungsplan im Ordnungs-
raum Kiel. Das Plangebiet befindet sich in einem Entwicklungsraum für Tou-
rismus und Erholung. Entlang der Küste verläuft ein Schwerpunktraum für 
Tourismus und Erholung. 

Im Regionalplan III ist im Norden angrenzend an das Plangebiet die Abgren-
zung der Siedlungsachse dargestellt. 

 

Abbildung 2: Ausschnitt Regionalplan III Schleswig-Holstein 

Weitere relevante Aussagen sind in den Plänen nicht getroffen. 

2.2.2. Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Strande aus den 70er Jahren stellt 
das Gebiet als reines Wohngebiet dar. Nordöstlich sind ein Weg entlang der 
Küste und ein begleitender Grünstreifen dargestellt. Da die zukünftige Nut-
zung der Darstellung des Flächennutzungsplanes entspricht, ist eine Ände-
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rung nicht erforderlich. 

 

Abbildung 3 : Ausschnitt des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Strande 

2.2.3. Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Strande wurde im Jahr 1998 neu aufge-
stellt. Der Plangeltungsbereich ist als Wohnbaufläche dargestellt. Im Gebiet 
sind Einzelbäume überwiegend innerhalb der privaten Grundstücksflächen 
dargestellt. Entlang des Fördeufers im Osten ist darüber hinaus die Signatur 
eines Wanderweges. Weitergehende Aussagen sind in dem Landschaftsplan 
nicht getroffen. Da es sich bei der vorliegenden Planung um die Sicherung 
des Bestandes und des Ortsbildes handelt, steht sie den Darstellungen des 
Landschaftsplanes nicht entgegen. 

Abbildung 4: Auszug aus dem Landschaftsplan der Gemeinde Strande 
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2.2.4. Angrenzende Bebauungspläne 

Im Nordosten des Plangebietes grenzt der Bebauungsplan Nr. 3 an. Zeit-
gleich zum vorliegenden Planverfahren befindet sich auch die 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 3 in Aufstellung.  

2.3. Verfahrensschritte 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind bisher folgende Verfahrensschritte 
durchgeführt worden: 

Empfehlung zur Fassung des Aufstellungs-
beschlusses durch den Umwelt-, Bau- und 
Abwasserausschuss 

22.11.2017 

Aufstellungsbeschluss durch die Gemein-
devertretung der Gemeinde Strande 

07.12.2017 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  
§ 3 Abs. 1 BauGB  

16.05.2017 

Empfehlung zur Fassung des Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss durch den Umwelt-, 
Bau- und Abwasserausschuss  

06.11.2018 

Fassung des Entwurfs- und Auslegungsbe-
schluss durch die Gemeindevertretung 

26.11.2018 

Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 3 Abs. 2 BauGB) 

24.01.2019 bis  
28.02.2019 

Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 
BauGB) 

24.01.2019 bis  
28.02.2019 

Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 4a Abs. 3 BauGB) 

Noch ausstehend 

Erneute Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4a 
Abs. 3 BauGB) 

Noch ausstehend 

Satzungsbeschluss Noch ausstehend 

3.  PLANGEBIET 

3.1. Lage 

Die Gemeinde Strande liegt etwa 16 km nördlich von der Landeshauptstadt 
Kiel und etwa 28 km östlich von Eckernförde. Das Plangebiet liegt ca. 1 km 
nördlich des Ortszentrums direkt an der Küstenlinie der Ostsee. Über die 
Bundesstraße 503 ist die Gemeinde  an das überregionale Straßennetz an-
geschlossen. 
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Abbildung 5: Lage des Planungsgebietes 

 

3.2. Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1liegt im 
Nordosten der Ortslage der Gemeinde. 

 

Abbildung 6: Plangeltungsbereich 
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Der Plangeltungsbereich wird begrenzt durch: 

- die nördliche Begrenzung des Bülker Weg, 

- wohnbaulich genutzte Grundstücke und die Ostsee im Osten, 

- wohnbaulich genutzte Grundstücke im Süden und  

- wohnbaulich genutzte Grundstücke sowie die westliche Begrenzung des 
Bülker Weg im Westen. 

Die Größe des Geltungsbereiches beträgt etwa 2,4 ha. 

 

3.3. Bestandssituation und räumliche Analyse 

Für das Plangebiet wurde im Jahr 1991 ein Bebauungsplan aufgestellt, der 
bereits damals die städtebauliche Struktur des Gebietes erhalten sollte. Auf-
grund der Lage des Plangebietes direkt an der Küste der Ostsee mit Strand-
abschnitten und einfachen Zugängen zum Wasser, war es das Ziel der 
Planaufstellung, die Entwicklung des Gebietes städtebaulich verträglich zu 
steuern.  

 

Abbildung 7: Luftbild des Geltungsbereiches  

Das Plangebiet ist so gut wie vollständig bebaut. Die Bebauung besteht aus-
schließlich aus Einzelhäusern in offener Bauweise. 

Innerhalb des Plangebietes lassen sich im Wesentlichen zwei unterschiedli-
che Quartiere identifizieren. Der überwiegende Teil im Nordwesten ist durch 
eine Bungalowbebauung geprägt, die ein sehr homogenes städtebauliches 
Bild darstellt. Zum Teil sind in den letzten Jahren Neubauten entstanden, die 
sich mit moderner Architektur sehr gut in das Gebiet einfügen. Vereinzelt ist 
es zu baulichen Veränderungen gekommen, die dem Gebietscharakter wi-
dersprechen.  
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Abbildung 8: Gebietstypische Bebauung   Abbildung 9: Einfügen von Neubauten 

 

Zwischen den Straße Wittenhörn und Strandstraße ist eine Mischung aus in-
dividuellen Einzelhäusern entstanden. Sie weisen in Ausführung, Gestaltung 
und Material große Unterschiede auf, umfassen jedoch nur eine kleine An-
zahl. Die Grundstücke bieten einen direkten Blick zur Ostsee und sind sehr 
groß mit zum Teil über 1.500 m². 

 

  
Abbildung 10: Reetdachhaus    Abbildung 11: Verputztes Haus mit Walmdach 

Die innere Erschließung des Gebietes ist durch zwei kleine Stichstraßen ge-
geben und sehr ruhig. Der Verkehr wird gemischt geführt. Im Süden befindet 
sich eine Wendemöglichkeit mit einigen Parkplätzen.  

Die Einfriedungen entlang der schmalen Straßenräume tragen wesentlich 
zum grünen Charakter des Gebietes bei. 

  
Abbildung 12: Einfriedungen    Abbildung 13: Wendemöglichkeit 

 

Über das Plangebiet verteilt verfügen die meisten Grundstücke über Schup-












